
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlässlich: Basierend auf über 30 Jahren
Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.

Unsere Fachinhalte bieten Ihnen praxisnahe Lösungen, wertvolle Tipps und
direkt anwendbares Wissen für Ihre täglichen Herausforderungen.

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung
 (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der
Qualität und dem Mehrwert unseres Angebots!

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Leseprobe
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BGHM Fassung

vom 1. April 2025

Anmerkung des Verlags:

Die DGUV Vorschrift 2 wurde von einer Projektgruppe auf der Grundlage einer Evalua-
tion angepasst. Die Mitgliederversammlung der DGUV hat am 28.11.2024 den neuen 
Mustertext mit dem Titel „DGUV Vorschrift 2: Betriebsärztinnen und Betriebsärzte so-
wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ beschlossen. Auf dieser Grundlage beginnen die 
ersten Unfallversicherungsträger im Jahr 2025 mit der Inkraftsetzung der trägerspezifi-
schen Fassungen.

Zum Redaktionsschluss lag uns nur die Fassung der BGHM 
vom 01.04.2025 vor. Für den Fall, dass weitere Träger 
ihre Fassungen veröffentlichen, werden wir Ihnen die weiteren 
Veröffentlichungen digital zur Verfügung stellen, und zwar unter

https://shop.forum-verlag.com/beiblatt-3411-juni25

DGUV Vorschrift 2
Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Offizieller abgestimmter Mustertext in der Fassung vom 29. November 2024 mit den beige-
fügten Konkretisierungen und branchenspezifischen Bestimmungen sämtlicher Berufsge-
nossenschaften in folgenden aktuellen, offiziellen Fassungen:
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Erstes Kapitel 
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift bestimmt 
näher die Maßnahmen, die der Unterneh-
mer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz 
über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit (Arbeitssicherheitsgesetz) ergebenden 
Pflichten zu treffen hat.

§ 2 Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärztinnen 
oder Betriebsärzte sowie Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung 
der in den §§ 3 und 6 Arbeitssicher-
heitsgesetz bezeichneten Aufgaben 
schriftlich nach Maßgabe der nachfol-
genden Bestimmungen zu bestellen. 
Der Unternehmer hat auf Verlangen 
nachzuweisen, wie er die Verpflichtung 
nach Satz 1 erfüllt hat.

(2) Bei Betrieben mit bis zu 20 Beschäftig-
ten richtet sich der Umfang der betrieb-
särztlichen und sicherheitstechnischen 
Betreuung nach Anlage 1.

(3) Bei Betrieben mit mehr als 20 Beschäf-
tigten gelten die Bestimmungen nach 
Anlage 2.

BGHM § 2 Bestelleung

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach 
Maßgabe von Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wählen, 
wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl 
der Beschäftigten bis zu 50 beträgt.

(5) Bei der Berechnung der Zahl der Be-
schäftigten sind jährliche Durch-
schnittszahlen zugrunde zu legen; bei 
der Berechnung des Schwellenwertes 
in den Absätzen 2, 3 und 4 sind Teil-
zeitbeschäftigte mit einer regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit von

– nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5

– von mehr als 20 und nicht mehr als 
30 Stunden mit 0,75

– von mehr als 30 Stunden mit 1,0 
zu berücksichtigen.

(6) Der Unfallversicherungsträger kann 
im Einzelfall im Einvernehmen mit der 
nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz zu-

ständigen Behörde Abweichungen von 
den Absätzen 2, 3 und 4 zulassen, so-
weit im Betrieb die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren vom Durchschnitt abwei-
chen und die abweichende Festsetzung 
mit dem Schutz der Beschäftigten ver-
einbar ist. Als Vergleichsmaßstab die-
nen Betriebe der gleichen Art.

(7) Die Beschäftigten sind über die Art der 
betriebsärztlichen und sicherheitstech-
nischen Betreuung sowie die bestellten 
Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
oder das zuständige Kompetenzzent-
rum zu informieren.
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§ 3 Arbeitsmedizinische Fachkunde

Der Unternehmer kann die erforderliche 
arbeitsmedizinische Fachkunde als gege-
ben ansehen bei Ärztinnen und Ärzten, die 
nachweisen, dass sie berechtigt sind,

1. die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedi-
zin“ oder

2. die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedi-
zin“ zu führen.

§ 4 Sicherheitstechnische Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderli-
che sicherheitstechnische Fachkunde 
von Fachkräften für Arbeitssicherheit 
als nachgewiesen ansehen, wenn die-
se den in den Absätzen 2 bis 6 festge-
legten Anforderungen genügen.

(2) Sicherheitsingenieurinnen und Sicher-
heitsingenieure erfüllen die Anforde-
rungen, wenn sie

1. berechtigt sind, die Berufsbezeich-
nung Ingenieurin oder Ingenieur zu 
führen oder einen Bachelor- oder 
Masterabschluss der Studienrich-
tung Ingenieurwissenschaften er-
worben haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit in 
diesem Beruf mindestens zwei Jah-
re lang ausgeübt und

3. einen staatlichen oder von Un-
fallversicherungsträgern veran-
stalteten Qualifizierungslehrgang 
zur Fachkraft für Arbeitssicher-
heit oder einen entsprechenden 
staatlich oder von Unfallversiche-
rungsträgern anerkannten Quali-
fizierungslehrgang eines anderen 
Qualifizierungsträgers mit Erfolg 
abgeschlossen haben.

 Sicherheitsingenieurinnen und Sicher-
heitsingenieure, die aufgrund ihrer 
Hochschulausbildung berechtigt sind, 
die Berufsbezeichnung „Sicherheitsin-
genieurin oder Sicherheitsingenieur“ zu 
führen und eine einjährige praktische 
Tätigkeit als Ingenieurin oder Ingenieur 
ausgeübt haben, erfüllen ebenfalls die 
Anforderungen.

(3) In der Funktion als Sicherheitsingeni-
eurin oder Sicherheitsingenieur können 
auch Personen tätig werden, die über 
gleichwertige Qualifikationen verfügen. 
Ihr Einsatz in der Funktion als Sicher-
heitsingenieurin oder Sicherheitsinge-
nieur im Betrieb erfordert eine Zulas-
sung im Einzelfall nach § 7 Absatz 2 
Arbeitssicherheitsgesetz durch die zu-
ständige Behörde.

(4) Sicherheitstechnikerinnen und Sicher-
heitstechniker erfüllen die Anforderun-
gen, wenn sie

1. eine Prüfung als staatlich aner-
kannte Technikerin oder staatlich 
anerkannter Techniker erfolgreich 
abgelegt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit 
als Technikerin oder Techniker min-
destens zwei Jahre lang ausgeübt 
und

3. einen staatlichen oder von Un-
fallversicherungsträgern veran-
stalteten Qualifizierungslehrgang 
zur Fachkraft für Arbeitssicher-
heit oder einen entsprechenden 
staatlich oder von Unfallversiche-
rungsträgern anerkannten Quali-
fizierungslehrgang eines anderen 
Qualifizierungsträgers mit Erfolg 
abgeschlossen haben.
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Aushangpflichtige Unfallverhütungsvorschriften 
und Technische Regeln

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: shop.forum-verlag.com

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Unterstützung bei der
Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:

Jetzt bestellen

08233 / 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)
service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop:

mailto:service@forum-verlag.com
http://shop.forum-verlag.com/
https://shop.forum-verlag.com/p/aushangpflichtige-unfallverhuetungsvorschriften-und-technische-regeln/SW3412
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